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(54) Beschlaganordnung für eine Schiebetür oder ein Schiebefenster

(57) Eine Beschlaganordnung (100, 100.1) für eine
Schiebetür oder ein Schiebefenster (1) mit einem von
einer festen Einfassung (2) abstellbaren Schiebeflügel
(4), der in der abgestellten Stellung relativ zur festen Ein-
fassung (2) verschiebbar ist, mit zumindest einem Schlit-
ten (5, 6), an dem ein Ausstellarm (10, 10.1) drehbar
angeordnet ist, wobei der Ausstellarm (10, 10.1) weiter-
hin mit dem Schiebeflügel (4) koppelbar ist, einem Steu-
erarm (13, 13.1), der drehbar mit dem Ausstellarm (10,

10.1) verbunden ist und einen Steuerzapfen (15, 15.1)
aufweist, der mit einer einfassungsseitigen Führung (21)
zusammenwirkt, sowie einer Steuerbahn (16, 16.1), die
einen Sperrabschnitt (17, 17.1) und einen Führungsab-
schnitt (18, 18.1) aufweist und mit einem Führungsele-
ment (19, 19.1) zusammenwirkt, ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steuerzapfen (15, 15.1) während ei-
ner Abstellbewegung relativ zur einfassungsseitigen
Führung (21) bewegbar ist.



EP 2 960 413 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beschlaganordnung
für eine Schiebetür oder ein Schiebefenster mit einem
von einer festen Einfassung abstellbaren Schiebeflügel,
der in der abgestellten Stellung relativ zur festen Einfas-
sung verschiebbar ist, mit zumindest einem Schlitten, an
dem ein Ausstellarm drehbar angeordnet ist, wobei der
Ausstellarm weiterhin mit dem Schiebeflügel koppelbar
ist, einem Steuerarm, der drehbar mit dem Ausstellarm
verbunden ist und einen Steuerzapfen aufweist, der mit
einer einfassungsseitigen Führung zusammenwirkt, so-
wie einer Steuerbahn, die einen Sperrabschnitt und ei-
nen Führungsabschnitt aufweist und mit einem Füh-
rungselement zusammenwirkt.
[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung eine Schiebetür
oder ein Schiebefenster mit einer erfindungsgemäßen
Beschlaganordnung und ein Verfahren zum Abstellen ei-
nes Schiebeflügels von einer festen Einfassung.
[0003] Insbesondere bei parallel abstellenden Schie-
betüren, die zuerst seitlich oben und unten gleichförmig
drehend öffnen, besteht das Problem, dass an der als
zweites öffnenden Seite der vertikale Flügelholm des
Schiebeflügels blendrahmenseitig streift. Dies ge-
schieht, da durch die Ausdrehbewegung der Ausstellar-
me eines zwischen Schiebeflügel und Blendrahmen an-
geordneten Beschlags der Flügel noch während der Ab-
stellbewegung eine Bewegungskomponente in die seit-
liche Schieberichtung erhält. Verschärft wird dieses Pro-
blem, wenn Schiebeflügel verwendet werden, die sehr
tiefbauend sind. Insbesondere Schiebeflügel mit Drei-
fachverglasung sind hiervon besonders betroffen.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Beschlaganordnung für eine Schiebetür oder
ein Schiebefenster bereit zu stellen, mit dem eine opti-
mierte Öffnungskurve des Schiebeflügels beim Abstellen
des Schiebeflügels erreicht werden kann.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch eine Beschlaganordnung für eine Schiebetür oder
ein Schiebefenster mit einem von einer festen Einfas-
sung abstellbaren Schiebeflügel, der in der abgestellten
Stellung relativ zur festen Einfassung verschiebbar ist,
mit zumindest einem Schlitten, an dem ein Ausstellarm
drehbar angeordnet ist, wobei der Ausstellarm weiterhin
mit dem Schiebeflügel koppelbar ist, einem Steuerarm,
der drehbar mit dem Ausstellarm verbunden ist und einen
Steuerzapfen aufweist, der mit einer einfassungsseitigen
Führung zusammenwirkt, sowie einer Steuerbahn, die
einen Sperrabschnitt und einen Führungsabschnitt auf-
weist und mit einem Führungselement zusammenwirkt,
wobei der Steuerzapfen während der Abstellbewegung
relativ zur einfassungsseitigen Führung bewegbar ist. Im
Stand der Technik ist es üblich, als einfassungsseitige
Führung einen Steuerklotz mit einer Führungsnut vorzu-
sehen. Der Steuerzapfen verbleibt dabei an einem Ende
der Führungsnut, bis der Flügel vollständig abgestellt ist
und in der abgestellten Stellung über den Sperrabschnitt
arretiert ist. Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass

die Beschlaganordnung so ausgelegt ist, dass der Steu-
erzapfen während einer Anstellbewegung des Schiebe-
flügels, insbesondere zu Beginn einer Abstellbewegung,
relativ zur einfassungsseitigen Führung bewegbar ange-
ordnet ist. Dadurch kann erreicht werden, dass sich der
Schiebeflügel zunächst weitestgehend senkrecht zur
Hauptebene des Schiebefensters oder der Schiebetür
bewegt, ehe eine Bewegungskomponente parallel zur
Hauptebene auftritt. Durch diese Maßnahme können die
oben beschriebenen Probleme verhindert werden. Ins-
besondere kann verhindert werden, dass ein vertikaler
Flügelholm an einem vertikalen Blendrahmenholm oder
einem daran angeordneten Schließblech streift. Die er-
findungsgemäße Beschlaganordnung hat nicht nur Vor-
teile bei Schiebetüren und Schiebeflügel, bei denen zu-
nächst die Griffseite des Schiebeflügels vom Blendrah-
men abgestellt wird und anschließend die griffabge-
wandte Seite abstellt wird, sondern auch bei Schiebetü-
ren und Schiebefenstern, bei denen der Schiebeflügel
am vorderen und hinteren Ende gleichzeitig, d.h. parallel,
abgestellt wird. Während im Stand der Technik der Steu-
erzapfen in einem Fixpunkt gehalten wird, bis der Flügel
in der Abstellposition arretiert wird, ist dies erfindungs-
gemäß nicht der Fall, sondern ist der Steuerzapfen vor
der Arretierung des Flügels bewegbar. Mit anderen Wor-
ten ist der Steuerzapfen relativ zur festen Einfassung be-
wegbar, solange das Führungselement relativ zum Füh-
rungsabschnitt bewegbar ist. Es versteht sich, dass sich
der Steuerzapfen nach der Abstellbewegung außerhalb
der einfassungsseitigen Führung befindet und in dieser
Stellung arretiert ist.
[0006] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn die Be-
wegung des Steuerzapfens während der Anstellbewe-
gung durch den Führungsabschnitt zwangsgesteuert ist.
Die Zwangssteuerung ergibt sich insbesondere durch
das Zusammenwirken des Führungsabschnitts mit dem
Führungselement. Wenn die Bewegung des Steuerzap-
fens zwangsgesteuert ist, ergibt sich auch eine zwangs-
gesteuerte Bewegung des Schiebeflügels, so dass si-
chergestellt ist, dass dieser nicht an der festen Einfas-
sung streift, während er ausgestellt wird. Weiterhin ergibt
sich keine undefinierte, unkontrollierte Bewegung, die ei-
nen Benutzer irritieren könnte.
[0007] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn der Steu-
erzapfen während der Anstellbewegung zumindest auch
in Schiebeschließrichtung des Schiebeflügels bewegbar
ist. Dies führt auch dazu, dass der Schlitten in Schiebe-
schließrichtung des Schiebeflügels, also entgegen der
eigentlichen Öffnungsrichtung bewegt wird. Somit kann
erreicht werden, dass die Öffnungskurve des Schiebe-
flügels gegenüber dem Stand der Technik verändert wird
und insbesondere in einem ersten Bereich nahezu senk-
recht zur Hauptebene verläuft.
[0008] Während der Abstellbewegung kann der Steu-
erzapfen zusätzlich eine Bewegungskomponente in
Richtung fester Einfassung aufweisen. Insbesondere
kann der Steuerzapfen während der Abstellbewegung
schräg zur Hauptebene der Schiebetür oder des Schie-

1 2 



EP 2 960 413 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

befensters bewegt werden. Gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform kann der Führungsabschnitt bei ge-
schlossenem Schiebeflügel zumindest in einem Bereich
nicht parallel zur Hauptebene des Schiebefensters oder
der Schiebetür ausgerichtet sein. Insbesondere kann der
Führungsabschnitt einen geradlinigen Bereich aufwei-
sen, der schräg zur Hauptebene des Schiebefensters
oder der Schiebetür ausgerichtet ist, wenn der Schiebe-
flügel geschlossen ist. Wenn der Führungsabschnitt am
Steuerarm angeordnet ist, kann der Führungsabschnitt
direkt an den Sperrabschnitt anschließend einen Bereich
aufweisen, der schräg zur Längsrichtung des Steuer-
arms ausgerichtet ist. Ist der Führungsabschnitt am
Schlitten oder einer Verlängerung des Schlittens ange-
ordnet, so kann ein Bereich des Führungsabschnitts
schräg zur Längsrichtung des Schlittens ausgerichtet
sein.
[0009] Durch die schräge Ausrichtung eines Bereichs
des Führungsabschnitts kann eine Zwangssteuerung
des Steuerzapfens bewirkt werden, die dazu führt, dass
die Öffnungskurve des Schiebeflügels im Vergleich zum
Stand der Technik derart verändert wird, dass kein Strei-
fen am Blendrahmen bzw. an der festen Einfassung er-
folgt, während der Schiebeflügel abgestellt wird.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann der Führungsabschnitt gekrümmt sein. Durch ge-
eignete Wahl der Krümmung des Führungsabschnitts
kann eine optimale Öffnungskurve des Schiebeflügels
eingestellt werden.
[0011] Insbesondere kann der Führungsabschnitt in
einen Bereich, der weiter von dem Sperrabschnitt ent-
fernt ist, stärker gekrümmt sein als in einem sperrab-
schnittnäheren Bereich. Durch die stärkere Krümmung
im sperrabschnittabgewandten Bereich kann sicherge-
stellt werden, dass sich der Schiebeflügel beim Abstellen
zunächst im Wesentlichen senkrecht zur Hauptebene
bewegt.
[0012] Die Steuerbahn kann am Steuerarm oder am
Schlitten und das Führungselement kann am Schlitten
oder am Steuerarm angeordnet sein. An dieser Stelle ist
anzumerken, dass auch eine Komponente, die mit dem
Schlitten verbunden ist und das Führungselement oder
die Steuerbahn aufweist, im Sinne der Erfindung eben-
falls als Bestandteil des Schlittens betrachtet wird.
[0013] Bei einer Ausführungsform kann das Führungs-
element am Steuerzapfen angeordnet sein. Insbesonde-
re können Führungselement und Steuerzapfen ein Be-
schlagteil sein. Führungselement und Steuerzapfen kön-
nen koaxial angeordnet sein,
[0014] Der Steuerzapfen kann zumindest in dem Be-
reich, in dem er mit der einfassungsseitigen Führung zu-
sammenwirkt, abgeflacht sein. Durch diese Maßnahme
kann verhindert werden, dass sich die Breite der Be-
schlaganordnung im Vergleich zum Stand der Technik
verändert. Aufgrund des schräg verlaufenden Bereichs
des Führungsabschnitts müsste sich die Gesamtbreite
der Beschlaganordnung erhöhen. Um dies zu vermei-
den, kann der Steuerzapfen abgeflacht sein. Dadurch

kann der Steuerzapfen beim Schließen in die einfas-
sungsseitige Führung einfahren ohne dass die Führung
in Richtung Freigabestellung verlängert werden müsste
(und damit auch der Sperrabschnitt).
[0015] Besondere Vorzüge ergeben sich, wenn der
Steuerzapfen drehfest an dem Steuerarm angeordnet
ist. Zum Schließen des Flügels aus einer abgestellten
Position kann sich der Steuerzapfen so lange in
Schließrichtung bewegen, bis er an der einfassungssei-
tigen Führung anschlägt. Im weiteren Verlauf der
Schließbewegung verdrehen sich der Steuerarm und da-
mit auch der Steuerzapfen, so dass die Abflachung am
Steuerzapfen sich von der einfassungsseitigen Führung
wegdreht. Wenn der Schiebeflügel dann an der festen
Einfassung anliegt, hintergreift der Steuerzapfen die ein-
fassungsseitige Führung ausreichend, da die Abfla-
chung in ihrer weggedrehten Stellung ist.
[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die einfassungsseitige Führung als Füh-
rungsschlitz in einem Steuerblock ausgebildet sein, wo-
bei bei abgestelltem Schiebeflügel die Abflachung des
Steuerzapfens zu einer Flankenspitze der einfassungs-
seitigen Führung zeigt. Dadurch kann die Flanke maxi-
mal lang ausgebildet sein. Der Führungsschlitz kann ins-
besondere an einem Ende geschlossen sein. Bei voll-
ständig geschlossenem Schiebeflügel befindet sich der
Steuerzapfen jedoch nicht am Ende des Führungsschlit-
zes sondern wird während der Abstellbewegung zumin-
dest in Richtung des Endes des Führungsschlitzes be-
wegt. Vorzugsweise ist die einfassungsseitige Führung,
und damit der Führungsschlitz, schräg zur Hauptebene
des Schiebefensters oder der Schiebetür ausgerichtet.
[0017] Nach dem Entriegeln des Schiebeflügels kann
die Abstellbewegung des Flügels zum Öffnen der Tür
oder des Fensters beginnen. Mit Beginn der Abstellbe-
wegung bewegt sich der Schlitten in Schiebeschließrich-
tung. Damit bewegt sich auch die Steuerbahn entlang
des Führungselements. Da der Führungsabschnitt nicht
über seine gesamte Länge gerade parallel zur Bewegung
des Schlittens verläuft, sondern zumindest in einem Be-
reich schräg zur festen Einfassung hin, wird auch der
Steuerzapfen im Schlitz des Steuerblocks zur festen Ein-
fassung hin bewegt. Durch den schräg verlaufenden
Schlitz im Steuerblock bewegt sich der Steuerzapfen zu-
sätzlich in Schiebeschließrichtung. Entsprechend wird
das schlittenseitige Ende des Steuerarms bewegt und
dadurch auch der ausstellarmseitige Anlenkpunkt des
Steuerarms. Hierdurch wird die Ausdrehkurve des Aus-
stellarms am Flügelanlenkpunkt manipuliert, so dass ei-
ne Abstellbewegung mit sehr langer senkrechter Abstell-
bewegung und spät einsetzender Bewegung in seitlicher
Schieberichtung entsteht.
[0018] Der Schlitten kann als Laufwagen oder Gleiter
ausgebildet sein. Kommt die erfindungsgemäße Be-
schlaganordnung im unteren Bereich eines Schiebefens-
ters oder einer Schiebetür zum Einsatz, ist der Schlitten
vorzugsweise als Laufwagen ausgebildet. Kommt die er-
findungsgemäße Beschlaganordnung im oberen Be-
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reich eines Schiebefensters oder einer Schiebetür zum
Einsatz, ist der Schlitten vorzugsweise als Gleiter aus-
gebildet.
[0019] In den Rahmen der Erfindung fällt außerdem
ein Schiebefenster oder eine Schiebetür mit einer festen
Einfassung und einem in einer abgestellten Stellung re-
lativ zur festen Einfassung verschiebbaren Schiebeflü-
gel, mit einer erfindungsgemäßen Beschlaganordnung.
Dabei können unterschiedliche oben beschriebene Aus-
führungsformen kombiniert werden. Beispielsweise
kann sowohl eine Beschlaganordnung zum Einsatz kom-
men, bei der die Steuerbahn am Steuerarm ausgebildet
ist (z.B. oben am Flügel) als auch eine Beschlaganord-
nung, bei der die Steuerbahn am Schlitten ausgebildet
ist (z.B. unten am Flügel).
[0020] In den Rahmen der Erfindung fällt außerdem
ein Verfahren zum Abstellen eines Schiebeflügels von
einer festen Einfassung, bei dem ein an einem Steuerarm
angeordneter Steuerzapfen während einer Abstellbewe-
gung des Schiebeflügels relativ zu einer einfassungssei-
tigen Führung bewegt wird. Bei dieser Vorgehensweise
wird ein Schleifen eines vertikalen Schiebeflügelholms
an einem blendrahmenseitigen Holm verhindert. Insbe-
sondere wird dadurch die Öffnungskurve während der
Abstellbewegung eines Schiebeflügels manipuliert, so
dass ein Streifen an der festen Einfassung vermieden
wird.
[0021] Zu diesem Zweck ist es vorteilhaft, wenn der
Steuerzapfen mit einer Bewegungskomponente in
Schiebeschließrichtung und/oder mit einer Bewegungs-
komponente in Richtung fester Einfassung bewegt wird.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung, anhand der
Figuren der Zeichnung, die erfindungswesentliche Ein-
zelheiten zeigen, sowie aus den Ansprüchen. Die dort
gezeigten Merkmale sind nicht notwendig maßstäblich
zu verstehen und derart dargestellt, dass die erfindungs-
gemäßen Besonderheiten deutlich sichtbar gemacht
werden können. Die verschiedenen Merkmale können je
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombi-
nationen bei Varianten der Erfindung verwirklicht sein.
[0022] In der schematischen Zeichnung sind Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung in verschiedenen Stadien
der Benutzung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 ein Schiebefenster, wobei der Schiebeflügel
auf der rechten Seite angeordnet ist;

Fig. 2a eine Draufsicht auf die erfindungsgemäße Be-
schlaganordnung, wobei die Stellung der Be-
schlaganordnung einer Schließstellung des
Schiebeflügels entspricht;

Fig. 2b eine der Figur 2a entsprechender Darstellung
in perspektivischer Ansicht;

Fig. 3a eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen
Beschlag in einer Zwischenstellung;

Fig. 3b eine der Figur 3a entsprechender perspekti-
vischer Ansicht;

Fig. 4a eine Draufsicht auf die erfindungsgemäße Be-
schlaganordnung in einer vollständig abge-
stellten Stellung.

Fig. 4b eine perspektivische Ansicht, die der Figur 4a
entspricht;

Fig. 5a eine Draufsicht auf eine alternative Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Beschla-
ganordnung in einer Schließstellung;

Fig. 5b eine der Figur 5a entsprechende perspektivi-
sche Ansicht;

Fig. 6a eine Draufsicht auf eine alternative Beschla-
ganordnung in einer Zwischenstellung;

Fig. 6b eine der Figur 6a entsprechende perspektivi-
sche Darstellung;

Fig. 7a eine Draufsicht auf eine alternative Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Beschla-
ganordnung in einer vollständig abgestellten
Stellung;

Fig. 7b eine der Figur 7a entsprechende perspektivi-
sche Darstellung.

[0024] Die Figur 1 zeigt in stark schematisierter Dar-
stellung ein Schiebefenster 1 mit einer festen Einfassung
2, die hier als Blendrahmen ausgebildet ist, einem Fest-
feld 3 sowie einem Schiebeflügel 4. Der Schiebeflügel 4
ist mit als Laufwagen ausgebildeten Schlitten 5, 6 ver-
bunden. Nach Entriegelung des Schiebeflügels 4 über
die Betätigungshandhabe 7 kann der Schiebeflügel 4 von
der festen Einfassung 2 abgestellt werden. Dies kann
entweder dadurch geschehen, dass zunächst der vorde-
re Rahmenholm 8 abgestellt wird, während der hintere
Rahmenholm 9 in Anlage an der festen Einfassung 2
verbleibt und anschließend auch abgestellt wird oder die
Rahmenholme 8, 9 können gleichzeitig abgestellt wer-
den, so dass der Schiebeflügel 4 insgesamt parallel zur
Hauptebene abgestellt wird. In beiden Fällen kann es zu
einer Kollision bzw. zu einem Schleifen des hinteren Rah-
menholms 9 des Schiebeflügels 4 an der festen Einfas-
sung 2 kommen. Dies soll erfindungsgemäß vermieden
werden.
[0025] Die Figur 2a zeigt eine Draufsicht auf eine er-
findungsgemäße Beschlaganordnung 100. Nur sehr
stark schematisiert ist ein Schlitten 6 dargestellt, mit dem
ein Ausstellarm 10 um eine vertikale Drehachse 11 dreh-
bar verbunden ist. Das andere Ende des Ausstellarms
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10 ist an der Stelle 12, die auch als Flügelanleitpunkt
bezeichnet wird, mit dem Schiebeflügel 4 verbunden. Da-
bei kann der Ausstellarm 10 unmittelbar mit einem Holm
des Schiebeflügels 4 verbunden sein oder mit einem Be-
festigungselement verbunden sein, weiches fest mit dem
Schiebeflügel 4 verbunden ist.
[0026] An dem Ausstellarm 10 ist ein Steuerarm 13 um
eine vertikale Drehachse 14 drehbar verbunden. Am ge-
genüberliegenden Ende weist der Steuerarm 13 einen
Steuerzapfen 15 auf. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
weist der Steuerarm 13 eine Steuerbahn 16, die als
Schlitz ausgebildet ist, auf. Die Steuerbahn 16 umfasst
einen Sperrabschnitt 17 und einen Führungsabschnitt
18. In der Steuerbahn 16 ist ein Führungselement 19
geführt, welches im gezeigten Ausführungsbeispiel an
dem Schlitten 6 angeordnet ist.
[0027] Einfassungsseitig ist ein Steuerklotz 20 vorge-
sehen, der eine Führung 21 aufweist. Die Führung 21 ist
hier schlitzartig ausgebildet und in Richtung fester Ein-
fassung geschlossen. In der gezeigten Stellung befindet
sich der Steuerzapfen 15 in der Führung 21, jedoch nicht
am Ende der Führung 21 sondern in einer Zwischenpo-
sition.
[0028] Der Steuerklotz 20 ist symmetrisch ausgebildet.
Daher ist spiegelbildlich eine weitere Führung 21’ zu se-
hen, die jedoch für die gezeigte Beschlaganordnung 100
nicht gebraucht wird und bei entsprechend anderem An-
schlag des Schiebeflügels 4 verwendet werden kann.
Weiterhin ist der Figur 2a zu entnehmen, dass der Füh-
rungsabschnitt 18 gekrümmt ausgebildet ist, wobei der
Bereich 18’ weniger stark gekrümmt ist als der Bereich
18".
[0029] Die gezeigte Stellung entspricht einer
Schließstellung des Schiebeflügels 4. Dies bedeutet,
dass der Schiebeflügel 4 vollständig an die feste Einfas-
sung angelegt ist. Die Linie 22 gibt die Ausstellkurve an,
die der Schiebeflügel beim Abstellen durchläuft. Insbe-
sondere wird diese Kurve durch die Bahn bestimmt, die
die Stelle 12 nimmt. Es ist zu erkennen, dass der Ab-
schnitt 22’ nahezu geradlinig und senkrecht zur Haupte-
bene des Schiebefensters 1 verläuft. Der Schiebeflügel
4 macht daher zunächst eine reine Abstellbewegung, oh-
ne eine Bewegung in Schieberichtung (parallel zur Haup-
tebene) durchzuführen.
[0030] Die Figur 2b entspricht der Figur 2a, ist jedoch
eine perspektivische Darstellung. Es werden daher die-
selben Bezugsziffern eingetragen wie in der Figur 2a.
[0031] Der Darstellung der Figur 3a kann man entneh-
men, dass sich während der Abstellbewegung die Stelle
12 entlang der Kurve 22 bewegt hat. Weiterhin ist zu
erkennen, dass in der in der Figur 3a gezeigten Zwi-
schenstellung der Steuerzapfen 15 in der Führung 21
nach links unten bewegt wurde, d.h. in Richtung der
Schiebeschließrichtung und in Richtung der festen Ein-
fassung. Das Führungselement 19 hat sich relativ zum
Führungsabschnitt 18 bewegt und steht kurz vor dem
Einlaufen in den Sperrabschnitt 17. Die Relativbewe-
gung von Führungselement 19 und Führungsabschnitt

18 hat dazu geführt, dass zum einen der Schlitten 6 in
Richtung Steuerklotz 20 bewegt wurde, d.h. in Schiebe-
schließrichtung, und zum anderen der Steuerzapfen 15
zwangsgesteuert in der Führung 21 bewegt wurde.
Durch das Zusammenspiel des Führungsabschnitts 18,
des Führungselements 19, des Steuerzapfens 15 und
der Führung 21 wurde bewirkt, dass sich die Stelle 12
im Abschnitt 22’ im Wesentlichen geradlinig und senk-
recht zur Hauptebene des Schiebefensters 4 bewegt hat.
[0032] Die Figur 3b entspricht der Figur 3a. Es sind
dieselben Bezugsziffern eingetragen. Die geradlinige
Bewegung im Abschnitt 22’ wurde insbesondere dadurch
erreicht, dass der Bereich 18" nicht parallel zur Haupte-
bene bzw. zur Längsrichtung des Steuerarms 13 ausge-
richtet ist und insbesondere stärker gekrümmt ist als der
Kurvenbereich 18’, sowie stärker gekrümmt ist als im
Stand der Technik.
[0033] Die Figur 4a zeigt die Situation bei vollständig
abgestelltem Schiebeflügel 4. Hier ist zu erkennen, dass
sich das Führungselement 19 nun im Sperrabschnitt 17
befindet, so dass der Ausstellarm 10 in seiner Stellung
arretiert ist. Wenn der Schiebeflügel 4 demnach vollstän-
dig abgestellt ist, ist diese Position arretiert. Der Steu-
erzapfen 15 hat sich wiederum in der Führung 21 bewegt
und zwar in entgegengesetzt der Richtung, in der er sich
ursprünglich bewegt hat. Er sitzt nun am oberen Rand
der Führung 21. Es ist zu erkennen, dass der Steuerzap-
fen 15 an der Stelle 30 abgeflacht ist. In der Figur 4a ist
nochmals die Kurve 22 gezeigt und zum Vergleich eine
Kurve 31, wie sie einer Abstellbewegung gemäß dem
Stand der Technik entspricht. Es ist zu erkennen, dass
diese Kurve deutlich gekrümmter verläuft und insbeson-
dere an ihrem Anfang keinen geradlinigen Abschnitt auf-
weist und sogar dazu führt, dass die Stelle 12 nach links,
also in Richtung der festen Einfassung wandert.
[0034] Die Figur 4b zeigt eine der Figur 4a entspre-
chende Darstellung in perspektivischer Ansicht. Es sind
dieselben Bezugsziffern eingetragen.
[0035] Die Figur 5a zeigt eine Darstellung, die im We-
sentlichen der der Figur 2a entspricht, für eine alternative
Ausführungsform der Beschlaganordnung 100.1. Die
Ausführungsform der Figur 5a unterscheidet sich von der
Ausführungsform der Figur 2a dadurch, dass der Steu-
erarm 13.1 keine Steuerbahn aufweist. Dafür ist eine
Steuerbahn 16.1 am Schlitten 6 vorgesehen. Der Steu-
erzapfen 15.1 und das Führungselement 19.1 sind koa-
xial angeordnet. Die Steuerbahn 16.1 ist als Schlitz aus-
gebildet, in den das Führungselement 19.1 ragt.
[0036] Auch hier ist zu erkennen, dass sich der Steu-
erzapfen 15.1 in einer Zwischenstellung in der Führung
21 befindet. Elemente, die denen der Figur 2a entspre-
chen, sind mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet.
Auch hier ist zu erkennen, dass ein Sperrabschnitt 17.1
vorgesehen ist und dass ein Führungsabschnitt 18.1 ei-
nen weniger stark gekrümmten Bereich 18.1’ und einen
stärker gekrümmten Bereich 18.1" aufweist, wobei der
stärker gekrümmte Bereich 18.1" von dem Sperrab-
schnitt 17.1 entfernt gelegen ist und schräg zur Längs-
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richtung des Schlittens 6 ausgerichtet ist. Diese schräge
Ausrichtung führt unter anderem dazu, dass die Stelle
12 eine geradlinige Bewegung in einer Richtung senk-
recht zur Hauptebene durchführt, wenn der Schiebeflü-
gel 4 abgestellt wird.
[0037] Die Figur 5b zeigt eine perspektivische Darstel-
lung der in der Figur 5a gezeigten Situation.
[0038] Die Figur 6a zeigt eine Zwischenstellung, d.h.
eine Stellung zwischen einer vollständig geschlossenen
Stellung und einer vollständig abgestellten Stellung. Hier
ist zu erkennen, dass der Steuerzapfen 15.1 an das Ende
der Führung 21 bewegt wurde. Außerdem hat sich der
Zapfen 15.1 bzw. das Führungselement 19.1 relativ zur
Steuerbahn 16.1, insbesondere deren Führungsab-
schnitt 18.1 bewegt. Diese Situation entspricht der in der
Figur 3a gezeigten Situation.
[0039] Die Figur 6b zeigt eine perspektivische Darstel-
lung entsprechend der Figur 6a.
[0040] Ausweislich der Figur 7a hat sich der Steu-
erzapfen 15.1 wieder entgegengesetzt der ursprüngli-
chen Bewegungsrichtung an das offene Ende der Füh-
rung 21 bewegt. Das Führungselement 19.1 befindet sich
nun im Sperrabschnitt 17.1, so dass der Schiebeflügel 4
in der abgestellten Stellung gesperrt ist. In perspektivi-
scher Ansicht ist diese Situation in der Figur 7b gezeigt.

Patentansprüche

1. Beschlaganordnung (100, 100.1) für eine Schiebetür
oder ein Schiebefenster (1) mit einem von einer fes-
ten Einfassung (2) abstellbaren Schiebeflügel (4),
der in der abgestellten Stellung relativ zur festen Ein-
fassung (2) verschiebbar ist, mit zumindest einem
Schlitten (5, 6), an dem ein Ausstellarm (10, 10.1)
drehbar angeordnet ist, wobei der Ausstellarm (10,
10.1) weiterhin mit dem Schiebeflügel (4) koppelbar
ist, einem Steuerarm (13, 13.1), der drehbar mit dem
Ausstellarm (10, 10.1) verbunden ist und einen Steu-
erzapfen (15, 15.1) aufweist, der mit einer einfas-
sungsseitigen Führung (21) zusammenwirkt, sowie
einer Steuerbahn (16, 16.1), die einen Sperrab-
schnitt (17, 17.1) und einen Führungsabschnitt (18,
18.1) aufweist und mit einem Führungselement (19,
19.1) zusammenwirkt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerzapfen (15, 15.1) während einer Ab-
stellbewegung relativ zur einfassungsseitigen Füh-
rung (21) bewegbar ist.

2. Beschlaganordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegung des Steuerzap-
fens (15, 15.1) während der Abstellbewegung durch
den Führungsabschnitt (18, 18.1) zwangsgesteuert
ist.

3. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Steuerzapfen (15, 15.1)während der Abstellbe-

wegung zumindest auch in Schiebeschließrichtung
des Schiebeflügels (4) bewegbar ist.

4. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Führungsabschnitt (18, 18.1) bei geschlosse-
nem Schiebeflügel (4) zumindest in einem Bereich
nicht parallel zur Hauptebene des Schiebefensters
(1) oder der Schiebetür ausgerichtet ist.

5. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Führungsabschnitt (18, 18.1) gekrümmt ist.

6. Beschlaganordnung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Führungsabschnitt (18,
18.1) in einem Bereich (18", 18.1"), der weiter von
dem Sperrabschnitt (17, 17.1) entfernt ist, stärker
gekrümmt ist als in einem sperrabschnittnäheren
Bereich (18’, 18.1’).

7. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerbahn (16, 16.1) am Steuerarm (13) oder
am Schlitten (6) und das Führungselement (19, 19.1)
am Schlitten (6) oder am Steuerarm (13.1) angeord-
net ist.

8. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Steuerzapfen (15, 15.1) zumindest in dem Be-
reich, in dem er mit der einfassungsseitigen Führung
(21) zusammen wirkt, abgeflacht ist.

9. Beschlagsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Steuerzapfen (15, 15.1) drehfest an dem Steu-
erarm (13, 13.1) angeordnet ist.

10. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die einfassungsseitige Führung (21) als Führungs-
schlitz in einem Steuerblock (20) ausgebildet ist, wo-
bei bei abgestelltem Schiebeflügel (4) die Abfla-
chung (30) des Steuerzapfen (15, 15.1) zu einer
Flankenspitze der einfassungsseitigen Führung (21)
zeigt.

11. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die einfassungsseitige Führung (21) schräg zur
Hauptebene des Schiebefensters (4) oder der
Schiebetür ausgerichtet ist.

12. Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schlitten (6) als Laufwagen oder als Gleiter aus-
gebildet ist.
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13. Schiebefenster (1) oder Schiebetür mit einer festen
Einfassung (2) und einem in einer abgestellten Stel-
lung relativ zur festen Einfassung (2) verschiebbaren
Schiebeflügel (4), mit einer Beschlaganordnung
(100, 100.1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

14. Verfahren zum Abstellen eines Schiebeflügels von
einer festen Einfassung, bei dem ein an einem Steu-
erarm (13, 13.1) angeordneter Steuerzapfen (15,
15.1) während einer Abstellbewegung des Schiebe-
flügels (4) relativ zu einer einfassungsseitigen Füh-
rung (21) bewegt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steuerzapfen (15, 15.1) mit einer
Bewegungskomponente zumindest in Schiebe-
schließrichtung bewegt wird.
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